
hältnis des Menschen das gesetzliche Verhältnis (ist), 
das Verhältnis zu Gesetzen, die ihm nicht gelten, weil 
sie die Gesetze seines eigenen Willens und Wesens 
sind, sondern weil sie herrschen und weil der Abfall 
von ihnen gerächt wird“ 76/ Von solch einem ideologi
schen Boden aus wird das sozialistische Recht besten
falls als Instrument individualistischer Selbstbehaup
tung des einzelnen angesehen und gehandhabt, nicht 
aber als Instrument zur Organisation des sozialistischen 
Aufbaus. Die Folge davon ist: Die gesellschaftliche 
Wirksamkeit des sozialistischen Rechts erleidet Ein
bußen.

Zu unterschiedlichen Auffassungen fiber die 
inhaltliche Gestaltung der Rechtserziehung

Bei der Aufgabe, die ideologischen Grundlagen der ge
sellschaftsorganisierenden Wirkung des sozialistischen 
Rechts weiter zu stärken und zu verbreitern, spielt — 
wie die Erfahrungen der Praxis zeigen — die Rechts
erziehung eine wichtige Rolle. Uber den Erfolgen in 
unserer rechtserzieherischen Arbeit dürfen aber be
stimmte Probleme nicht übersehen werden, die noch 
gelöst werden müssen. Dazu gehört auch die Frage, 
welchen I n h a l t  die sozialistische Rechtserziehung ha
ben muß. Untersucht man nämlich die vielfältigen Ak
tivitäten zur Rechtserziehung daraufhin, was an kon
kreten Bewußtseinsinhalten vermittelt wird, so stellt 
man große Unterschiede fest.
Das beginnt bereits bei der Frage nach den Ebenen der 
psychischen Aneignung des sozialistischen Rechts, auf 
die mittels der Rechtserziehung eingewirkt werden soll: 
auf die Ebene der Kenntnisse, der Einstellungen, der 
Motive und der Fähigkeiten. Unbestritten ist die Not
wendigkeit, Kenntnisse über das Recht, seine Entste- 
hungs- und Wirkungsbedingungen zu vermitteln. Fast 
durchweg, aber doch nicht immer wird anerkannt, daß 
auch Einstellungen zum sozialistischen Recht, zu seinen 
Zielen, zu den Bedingungen des Rechtsverwirklichungs
prozesses vermittelt werden müssen, denn über die 
Einstellung erfolgt die Bewertung dieser Fakten, die 
Voraussetzung aktiven Handelns ist. Vernachlässigt ist 
die Tatsache, daß auch Motiverziehung und Fähigkeits- 
Vermittlung wichtige Inhalte der Rechtserziehung be
treffen. Fast keine Aussagen gibt es darüber, was die 
realen Wechselbeziehungen zwischen Kenntnissen, Ein
stellungen, Motiven und Fähigkeiten innerhalb der An
eignung des Rechts für Anforderungen an die inhalt
liche Gestaltung der Rechtserziehung stellen.
Ein weiteres Problem der inhaltlichen Gestaltung der 
Rechtserziehung ist die Auswahl des auf der jeweiligen 
Ebene zu vermittelnden Aneignungsstoffes, d. h. welche 
Kenntnisse, welche Einstellungen, welche Motive und 
welche Fähigkeiten vermittelt werden sollen. Dieses 
Problem — und zwar beispielhaft bezogen auf die 
Ebene der Rechtskenntnisse — soll hier erörtert wer
den. Zugespitzt geht es darum: Sollen in erster Linie 
Rechtsnormenkenntnisse vermittelt werden, oder muß 
das Schwergewicht darauf gelegt werden. Wissen über 
das Wesen des sozialistischen Rechts, seine sozialökono
mischen und klassenmäßigen Grundlagen und Wir
kungsbedingungen weiterzugeben?
In der Praxis, vor allem des Wirtschaftsrechts, wird 
Rechtserziehung häufig als bloße Vermittlung von 
Rechtsnormenkenntnissen aufgefaßt. Bei der These, daß 
Rechtsnormen, die realisiert werden und eine hohe ge
sellschaftliche Wirksamkeit erreichen sollen, den Adres
saten bekannt sein müssen/7/, wird oftmals nur die

/6/ K. Marx, „Zur Judenfrage“, in: Marx/Engels, Werke, BdL 1, 
Berlin 1964, S. 375.
tJl So G. Udke, „Ideologische Aspekte effektiver Rechtsver
wirklichung“, Staat und Recht 1974, Heft 6, S. 903.

Alternative gesehen: Rechtsnormenkenntnis oder Kennt
nis des Wesens des sozialistischen Rechts?
Wenn wir auch zur Zeit noch nicht über genügend de
taillierte Kenntnisse über die Zusammenhänge zwi
schen Rechtsnormenkenntnis, Kenntnis des Wesens des 
Rechts und Effektivität der Rechtsnormen verfügen/8/, 
so sind doch gegenüber einem solchen Ausgangspunkt 
Zweifel am Platze.
Zunächst: Es ist eine Tatsache, daß die Mehrzahl der 
Bürger, die mit dem Recht nicht in Konflikt kommt 
und aktiv für die Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts eintritt, durchaus nicht immer die Rechtsnormen 
kennt, die sie einhält. Wer z. B. von dem Grundsatz 
überzeugt ist, daß Volkseigentum unantastbar ist, der 
braucht die speziellen Normen, die unser Rechtssystem 

«ur Ausführung dieses Prinzips enthält, nicht alle zu 
kennen, und dennoch wird er sie einhalten und aktiv 
durchsetzen helfen, weil er sich die in Rechtsformen 
und -normen gekleideten gesellschaftlichen Forderun
gen angeeignet hat und akzeptiert.
Ferner: Untersuchungen haben ergeben, daß Straftäter, 
insbesondere Rückfalltäter, oft über eine bestimmte 
Rechtsnormenkenntnis verfügen, diese aber benutzen, 
um das Recht zu umgehen. Im Vergleich mit Gleich
altrigen, die nicht straffällig wurden, versagen die 
Straftäter also bei der Verallgemeinerung ihrer Rechts- 
normenkenntnis./9/

Rechtserziehung als Teil der sozialistischen 
und kommunistischen Erziehung

Um den Inhalt der Rechtserziehung zu "bestimmen, ist 
es erforderlich, sie nicht nur in ihren juristischen Di
mensionen zu sehen, sondern als Teil der sozialistischen 
und kommunistischen Erziehung in den gesamtgesell
schaftlichen Prozeß sozialistischer Bewußtseinsbildung 
hineinzustellen. In gleicher Weise betrachten wir ja 
auch das sozialistische Rechtsbewußtsein als Bestand
teil des Klassenbewußtseins der Arbeiterklasse und re
duzieren es nicht auf „Normenbewußtsein“, d. h. auf 
die Kenntnis oder Nichtkenntnis von Rechtsnor- 
men./10/
Der Inhalt der Rechtserziehung wird also theoretisch 
richtig erfaßt, wenn wir Rechtserziehung als eine spe
zifische Form des Hineintragens von sozialistischem 
Rechtsbewußtsein als Bestandteil des Klassenbewußt
seins der Arbeiterklasse in die gesamte Bevölkerung 
auffassen. Das sozialistische Rechtsbewußtsein — wie 
auch andere Formen des sozialistischen Bewußtseins — 
entwickelt sich nicht spontan auf der Grundlage der 
gesellschaftlichen Verhältnisse des Sozialismus./ll/ 
Vielmehr muß es systematisch in die Bevölkerung hin
eingetragen werden. Wie bei der sozialistischen Be
wußtseinsbildung insgesamt geschieht auch dies durch 
die Partei der Arbeiterklasse und unter ihrer Führung 
durch staatliche Organe und gesellschaftliche Organi
sationen./^/ Die Gesetze, nach denen sich die sozia
listische Ideologie allgemein herausbildet und ent- 
wickelt/13/, bestimmen folglich auch den Prozeß recht
licher Bewußtseinsbildung.

/8/ VgL W. N. Kudrjawzew, a. a. O.
/9/ Vgl. G. Efremowa, „Die Untersudiung des ReChtsbewußt- 
seing der Jugend“, ln: Fragen der Kriminalitätsbekämpfung, 
Heft 19, Moskau 1973, S. 52 (russ.).
/10/ Vgl. G. Schüßler, „Zur Entwicklung des sozialistischen 
Rechtsbewußtseins“, Staat und Recht 1976, Heft 2, S. 119 f.
/II/ Vgl. W. I-amber/., Uber ideologische Arbeit in der gegen
wärtigein Entwicklungsperiode, Berlin o. J-, S. 11.
/12/ Vgl. dazu R. Gefroi/R. Hetzer, „Erläuterung des sozialisti
schen Rechts und Festigung des Rechtsbewußtsedns der Werk
tätigen“, NJ 1974 S. 445 fl. .
/13/ Die wichtigsten dieser Gesetze hat W. I. Lenin in „Was 
tun?“ (Werke, Bd. 5, Berlin 1966, S. 355 fl.) formuliert; hier sind 
deshalb auch entscheidende ideologische Grundlagen für die 
Rechtserziehung behandelt worden.
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